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dung der persönlichen mit den ge
sellschaftlichen Interessen sowie ein 
vielfältiges gesellschaftlich-politi
sches und kulturell-geistiges Leben. 
(Verf. der DDR, Art. 41) Die Ver
antwortung für die Verwirklichung 
der gesellschaftlichen Funktion der 
S. obliegt der von den Bürgern ge
wählten Volksvertretung. Die Ent
wicklung und Gestaltung der S. ist in 
der sozialistischen Gesellschaft un
mittelbar mit der ständigen Erhö
hung des materiellen und kulturellen 
Lebensniveaus des Volkes auf der 
Grundlage eines hohen Entwick
lungstempos der sozialistischen Pro
duktion, der Erhöhung der Effekti
vität, des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts und des Wachs
tums der Arbeitsproduktivität ver
bunden. Die S. trägt durch die Aus
schöpfung der territorialen Ressour
cen und die volle Entfaltung der In
itiative der Bürger zum stabilen 
Wachstum der Produktion bei. Sie 
hat eine besondere Verantwortung 
für die Verwirklichung des —*• Woh
nungsbauprogramms und die Erhal
tung und rationelle Verwaltung des 
Woh nungsfonds und gewährleistet 
planmäßig »die notwendigen Bedin
gungen für eine ständig bessere Be
friedigung der materiellen, sozialen, 
kulturellen und sonstigen gemeinsa
men Bedürfnisse der Bürger«. (Verf. 
der DDR, Art. 43) Zur Lösung die
ser Aufgaben arbeitet sie eng mit den 
Kombinaten, Kombinatsbetrieben 
und Genossenschaften ihres Gebie
tes und mit benachbarten S. und —<■ 
Gemeinden zusammen. Durch die —<• 
territoriale Rationalisierung und die 
enge Zusammenarbeit mit anderen 
S. und Gemeinden verbindet sie die 
Entwicklung des gesellschaftlichen 
Lebens in der S. und den Gemeinden 
ihres Umlandes mit den Erfordernis
sen, die sich aus der Konzentration 
und Spezialisierung der Produktion 
in Industrie und Landwirtschaft er
geben. Sie kann mit benachbarten S. 
und Gemeinden zur gemeinsamen 
Lösung von Aufgaben auf bestimm

ten Gebieten der gesellschaftlichen, 
insbesondere der wirtschaftlichen 
Entwicklung auf vertraglicher 
Grundlage —► kommunale Zweckver
bände bilden, in denen auch Be
triebe, Genossenschaften und Ein
richtungen Mitglied sein können. 
Kleine und mittlere S. können sich 
mit benachbarten Gemeinden zu 
einer umfassenderen Zusammenar
beit in einem —*■ Gemeindeverband 
zusammenschließen und bilden 
dann in der Regel dessen territoria
les Zentrum. Bei der Bildung von 
Gemeindeverbänden aus benachbar
ten S. und Gemeinden sind die Er
fordernisse einer langfristigen Sied
lungspolitik und der Entwicklung in 
Industrie und Landwirtschaft beson
ders zu beachten und die Verant
wortung und die Rechte der einzel
nen verbandsbildenden S. und Ge
meinden strikt zu wahren. Das Or
gan der einheitlichen sozialistischen 
Staatsmacht in der S., das unter Füh
rung der SED auf der Grundlage der 
Gesetze und anderer Rechtsvor
schriften und in enger Verbindung 
mit den Werktätigen, ihren gesell
schaftlichen Organisationen und 
Kollektiven die Staatspolitik der Ar- 
beiter-und-Bauern-Macht in der S. 
verwirklicht, ist die von den wahlbe
rechtigten Bürgern auf fünf Jahre 
gewählte —► Stadtverordnetenver
sammlung.i die zur Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung den —► Rat der 
Stadt und ihre Kommissionen wählt. 
Je nach Größe, gesellschaftlicher 
Rolle und entsprechendem Platz der 
betreffenden S. im territorialen Auf
bau des Staates ist die rechtliche 
Stellung der S.verordnetenversamm- 
lung und ihrer Organe differenziert 
geregelt. Die Hauptstadt der DDR, 
Berlin, hat einen Status analog dem 
eines —y Bezirkes. Weitere 27 grö
ßere S. haben den Status eines 
S.kreises (—*■ Kreis). Von diesen sind 
wiederum mehrere in —*■ Stadtbe
zirke untergliedert. Die Mehrzahl 
der S. in der DDR gehört ebenso wie 
die Gemeinden zum Territorium


